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Beschlossen auf der Gründungsversammlung vom 9. März 2004
geändert auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 31. März 2004
geändert auf der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 10.Juli 2007

- wenn ein Drittel der Mitglieder schriftlich unter Angabe der Gründe die Einberufung vom
Vorstand verlangt.
b) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden oder einem seiner Stellvertreter
schriftlich unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen unter Angabe der Tagesordnung
einberufen.


